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3227. Nutzungsplanung Gossau (Ergänzung) 
Mit Beschluss Nr. 1418/1985 genehmigte der Regierungsrat die Nut-
zungsplanung der Gemeinde Gossau. Infolge eines Rekurses betreffend 
die Einzonung des Weilers Brüschweid musste diese Kernzone einstwei-
len von der Genehmigung ausgenommen werden (Dispositiv Ziffer III 
lit. a). 

Gemäss Entscheid der Baurekurskommission III vom 19. Juni 1985 
wurde das Verfahren wegen Rückzugs des Rekurses als erledigt abge-
schrieben. Da nach Zeugnis der Staatskanzlei vom 18. Juli 1985 diese 
Verfügung nicht mit Rekurs beim Regierungsrat angefochten wurde, er-
sucht der Gemeinderat Gossau mit Schreiben vom 22. Juli 1985 um die 
Genehmigung der Einzonung des Weilers Brüschweid in eine Kernzone. 
Diesem Begehren kann ohne weiteres stattgegeben werden. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Gossau vom 25. Septem-
ber 1984 betreffend Einzonung des Weilers Brüschweid in eine Kern-
zone wird nachträglich genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Gossau wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I ge-
mäss § 6 lit. a PBG öffentlich bekanntzugeben. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Gossau, die Baurekurskommis-
sion III, das Verwaltungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen 
Bauten. 

Zürich, den 21. August 1985 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

Roggwiller 
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